
voraus, daß auch der Richter erfaßt ist von der wachsen
den moralisch-politischen Einheit unseres Volkes und 
daß er die Rechtsprechung als eine der Tätigkeiten 
unseres Staates und sich selbst als eines seiner Organe 
versteht. Bestimmungen, in denen jene Unabhängig
keit der Richter und der Gerichte zum Ausdruck 
kommen, sind zum Beispiel § 81 Abs. 2 StPO, § 92 
Abs. 2 StPO und § 1 Abs. 2 EGStPO; sie beruhen auf 
dem Grundsatz, daß von dem Augenblick an, in dem 
mit der Übergabe der Sache an das Gericht dieses 
„Herr des Verfahrens“ geworden ist, es jede Entschei
dung in eigener Verantwortung zu treffen hat.

Diese Grundsätze, ebenso wie der Grundsatz der 
breiten H e r a n z i e h u n g  d e r  W e r k t ä t i g e n  — 
der sowohl in ihrer Mitwirkung bei der Rechtsprechung 
als Schöffen als auch in der Pflicht der Gerichte zur 
öffentlichen Berichterstattung gegenüber den Werk
tätigen in Erscheinung tritt — sind nicht nur dem Straf
prozeß, sondern auch dem Zivilprozeß eigen. Andere 
Grundsätze der Rechtsprechung, wie die Beschleunigung 
des Verfahrens als Ausdruck der Gesetzlichkeit, wie 
der Grundsatz der materiellen Wahrheit, wie der 
Grundsatz der Mitwirkungspflicht aller Beteiligten am 
Verfahren, beherrschen heute zwar erst das Strafver
fahren, werden sich aber sicher auch auf die Neuge
staltung unseres Zivilprozesses auswirken.

3. Die schon erprobte und bewährte Methode, für 
alle Verfahrensabschnitte im Strafverfahren F r i s t e n  
zu setzen, ist nunmehr in das Gesetz übernommen wor
den, und ihre Verletzung bedeutet für Untersuchungs
organ, Staatsanwalt und Gericht eine Verletzung des 
Gesetzes. Es kann nicht oft genug ausgesprochen wer
den, daß die Frage der Beschleunigung unserer Ver
fahren keine Frage der Technik ist, sondern daß die 
schnelle Durchführung der Gerichtsverfahren Ausdruck 
der Gesetzlichkeit ist. § 1 Abs. 2 StPO stellt ausdrück
lich fest:

„Es ist der Zweck dieses Gesetzes, die allseitige, 
gewissenhafte und b e s c h l e u n i g t e  Aufklärung 
des Sachverhaltes sowie die Feststellung des Ver
brechens und der strafrechtlichen Verantwortlich
keit zu gewährleisten. Es sichert die gerechte An
wendung des Strafgesetzes und die s c h n e l l e  
und gerechte Bestrafung der Schuldigen.“

Beschleunigte Aufklärung des Sachverhalts, schnelle 
Bestrafung des Schuldigen sind der Zweck des Straf
gesetzes und damit Ausdruck unserer Gesetzlichkeit. 
Unter diesem Gesichtspunkt müssen alle der Beschleu
nigung dienenden Bestimmungen der Straf Prozeßord
nung betrachtet werden (§ 107, § 181, § 286), die ihre 
Krönung im § 225, der Anordnung der schriftlichen 
Begründung des Urteils während der Beratung, er
reichen und als Konsequenz eine weitere Konzentrie
rung und Beschleunigung des Rechtsmittelverfahrens 
nach sich ziehen.

Der Beschleunigung dienen auch alle die Maß
nahmen, die das Verfahren konzentrieren: Vermeidung 
aller überflüssigen Förmlichkeiten, kein überflüssiger 
Austausch von Schriftsätzen, keine unnötige Aushändi
gung von Schriftstücken, keine verzögernde Schreib
arbeit. Dabei ist durch die Bestimmungen des Gesetzes 
dafür gesorgt, daß auf alle Fälle der Angeklagte von 
allen ihn betreffenden prozessualen Vorgängen, die ihn 
überraschen könnten, eine ausdrücklich zu beurkun
dende Kenntnis erhält. Der Konzentrierung der Ver
fahren dient auch die Beschränkung der Rechtsmittel 
auf zwei Instanzen sowie die nach Art und Umfang 
für unseren Strafprozeß neuartige Möglichkeit, mit dem 
Strafverfahren Schadensersatzansprüche zu verbinden.

4. Die Autorität des Gerichts, das die Autorität des 
Staates verkörpert, verlangt, daß alle zur Mitwirkung 
an einem Strafverfahren Herangezogenen auch an 
seiner Durchführung m i t z u w i r k e n  h a b e n .  Dies 
gilt auch für den Angeklagten; auch er hat ungeachtet 
seines Rechtes auf Verteidigung an der Aufdeckung 
der Wahrheit mitzuwirken. Verstößt er dagegen, dann 
können zum Beispiel verspätete Beweisanträge zurück
gewiesen werden. Er— wie der Staatsanwalt — muß 
sich selbst darum kümmern, "ob Protest oder Berufung 
eingelegt ist. E r hat Sorge dafür zu tragen, daß ge
richtliche Mitteilungen, mit denen er rechnen muß, ihn 
erreichen.
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Das gleiche Prinzip der Mitwirkungspflicht durch
zieht die Bestimmungen über die Verpflichtung der 
Zeugen zur Aussage und des Sachverständigen zur Er
stattung seines Gutachtens, und schließlich bringt auch 
die Verminderung der Gründe für die Ausschließung 
eines Richters oder Schöffen gegenüber der bisherigen 
Regelung zum Ausdruck, daß Umstände persönlicher 
Art der Durchführung der Tätigkeit des Staates grund
sätzlich nicht entgegenstehen dürfen.

5. Die Bedeutung des Grundsatzes der K r i t i k  im 
und durch das Gerichtsverfahren haben wir bereits in 
der Besprechung des Gerichtsverfassungsgesetzes her
vorgehoben.2) Dabei ist festzustellen, daß die Erhebung 
des Gesetzes der Kritik zu einem Prinzip unserer Ge
setzgebung ein besonderes Kennzeichen gerade unseres 
Strafprozesses ist.

6. Besonders bedeutungsvoll für den Strafprozeß eines 
Staates ist die S t e l l u n g  d e s  A n g e k l a g t e n .  
Wenn von den Rechten des Angeklagten gesprochen 
wird, so wird in erster Linie an die Frage gedacht, in 
welcher Form eine Verfahrensordnung die im Straf
prozeß notwendig werdende Beschränkung der ver
fassungsmäßigen Rechte des Angeklagten durchführt. 
In dieser Beziehung kennt die neue Strafprozeßordnung 
über die im Art. 136 der Verfassung festgelegten Grund
sätze für den Schutz bei Durchsuchungen, Beschlag
nahmen und Verhaftungen hinaus eine beträchtliche 
Zahl von Bestimmungen, die dem Schutz des Ange
klagten dienen. Neu und besonderer Ausdruck dieser 
Sicherung ist die im § 100 StPO geschaffene Beschwerde 
des Beschuldigten, Zeugen oder Sachverständigen über 
jede Maßnahme eines Untersuchungsorgans an den 
Staatsanwalt. In der Hauptverhandlung kommen die 
Rechte des Angeklagten in seiner Befugnis zur Frage
stellung nach der Vernehmung der anderen Prozeß
beteiligten, seinem Recht zum Schlußvortrag und sei
nem Recht auf das letzte Wort zum Ausdruck. Neu 
ist, daß dem Angeklagten, der nicht durch sein Ver
halten die Ermittlungen verzögert hat, stets die Unter
suchungshaft anzurechnen ist.

Ein besonderer Ausdruck des Rechtes des Angeklag
ten auf Verteidigung ist sein Recht, sich in jeder Lage 
des Verfahrens eines Verteidigers zu bedienen. Es wird 
ergänzt durch die Pflicht des Gerichts, dem Angeklag
ten, der keinen Verteidiger gewählt hat, in sehr weit
gehender Weise, nämlich in allen Verfahren vor dem 
Obersten Gericht und in den Verfahren erster Instanz 
vor dem Bezirksgericht, einen Verteidiger zu bestellen; 
in allen anderen Verfahren kann ihm auf Antrag ein 
Verteidiger bestellt werden, wenn es die Sache er
fordert.

7. Die Stellung des Angeklagten im Prozeß ist aber 
nicht richtig zu erkennen, wenn nicht ein weiteres 
Prinzip unseres neuen Strafprozesses herausgearbeitet 
wird, das in seiner Eindeutigkeit und Klarheit für uns 
neu ist und verschiedene der schon erörterten Grund
sätze in sich zusammenfaßt: das P a r t e i p r i n z i p .  
Es bedeutet, daß vor dem Strafgericht sowohl Staats
anwalt wie Angeklagter als Partei des Strafprozesses 
anzusehen sind, denen gleiche prozessuale Rechte zu
stehen. Der Staatsanwalt hat nach dem Gesetz über 
die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik die große Aufgabe des Wahrers der Gesetz
lichkeit. Er ist „der Herr“ des Ermittlungsverfahrens 
und auch im gerichtlichen Verfahren der staatliche An
kläger. Seine prozessuale Stellung im Prozeß ist jedoch 
die einer Partei. Prozessual ist der Staatsanwalt nicht 
anders gestellt als der Angeklagte. Gericht und Staats
anwalt wirken nicht zusammen gegenüber dem Ange
klagten. Sowohl in der Vorbereitung der Hauptver- 
händlung — der Art der Benachrichtigung, der einzu
haltenden Fristen — wie auch in der Hauptverhand
lung hat der Staatsanwalt gegenüber dem Angeklagten 
keine bevorzugte Stellung. Sein Recht auf Verteidigung 
gibt dem Angeklagten die Möglichkeit, zum Beweis 
seiner Unschuld dem staatlichen Ankläger entgegen
zutreten. Ihm steht neben seinem letzten Wort das 
volle Recht der Erwiderung auf die Schlußvorträge des 
Staatsanwalts zu. Auch in bezug auf die Einlegung 
und Durchführung seiner Berufung ist die Stellung 
des Angeklagten nicht anders als die des Staatsanwalts 
bei Einlegung und Durchführung seines Protestes. Daß

2) NJ 1952 S. 436.


